
449. Ordnungsbehördliche Verordnung zur
Festsetzung des Überschwemmungsgebietes des
Holzbaches und des Dresbaches im Bereich der

Stadt Overath

(Überschwemmungsgebietsverordnung 
„Holzbach und Dresbach“)

Aufgrund

– des § 76 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz – WHG) vom 31. Juli 2009
(BGBl. Teil I, Nr. 51 S. 2585)

– des § 112 Abs. 1 Satz 1 des Wassergesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG)
vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 926/SGV. NRW. 77),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
11. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 708) sowie

– der §§ 1 Abs. 2 Nr. 2, 4 und Ziffer 21.61 des Anhangs II
der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz
(ZustVU) vom 11. Dezember 2007 (SGV. NRW. 282),
zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom
21. Dezember 2010 (GV. NRW. S. 700)

in der jeweils geltenden Fassung erlässt die Bezirksregie-
rung Köln folgende ordnungsbehördliche Verordnung:

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich und Zweck der
ordnungsbehördlichen Verordnung

(1) Das Überschwemmungsgebiet des Holzbaches und
des Dresbaches wird festgesetzt. Das festgesetzte Über-
schwemmungsgebiet betrifft die gemäß § 2 zeichnerisch
dargestellten Flächen beiderseits des Holzbaches – von
Gewässerkilometer (km) 0+000 (Mündung in die Sülz)
bis km 1+030 – sowie des Dresbaches – von km 0+000
(Mündung in den Holzbach) bis km 1+499 – im Bereich
der Stadt Overath, die bei einem 100-jährlichen Hoch-
wasser überschwemmt oder durchflossen oder die zur
Hochwasserentlastung oder Rückhaltung beansprucht
werden.

(2) Die Festsetzung des Überschwemmungsgebietes
dient dem Erhalt natürlicher Rückhalteflächen, der Rege-
lung des Hochwasserabflusses, dem Erhalt und der Ver-
besserung der ökologischen Strukturen des Holzbaches
und des Dresbaches und dessen Überflutungsflächen so-
wie der Verhinderung erosionsfördernder Eingriffe.

§ 2 Darstellung

(1) Die Grenzen des Überschwemmungsgebietes sind
in der beigefügten Übersichtskarte Nr. 1/1 (Maßstab
1:25 000, Az.: 54-HW-Holzbach-Dresbach, Stand 5. Sep-
tember 2012) und in einer Karte Nr. 1/1 im Maßstab
1:5 000 (Az.: 54-HW-Holzbach-Dresbach, Stand 5. Sep-
tember 2012) eingetragen, die Bestandteil der Verordnung
sind.

(2) Das Überschwemmungsgebiet wird durch die in
den Karten in blauer Farbe markierten Flächen darge-
stellt. Das Gewässerbett und seine Ufer sind abweichend
hiervon nicht Bestandteil des Überschwemmungsgebie-
tes.

§ 3 Hinweise auf Schutzbestimmungen innerhalb 
des Überschwemmungsgebietes

Die Festsetzung des Überschwemmungsgebietes hat
zur Folge, dass gemäß § 78 Abs. 1 WHG die dort ge-
nannten Maßnahmen und Handlungen im Überschwem-
mungsgebiet untersagt sind. Ausnahmen oder Genehmi-
gungen kann die zuständige Behörde nach Maßgabe von
§ 78 Abs. 2 bis 4 WHG und § 113 Abs. 2 Sätze 1, 2 und 3,
Abs. 3, 5 und 6 LWG zulassen.

§ 4 Einsichtnahme

Die Verordnung (Text und Karten des Überschwem-
mungsgebietes) kann vom Tage des Inkrafttretens an bei
der Stadt Overath, bei dem Rheinisch-Bergischen-Kreis
sowie bei der Bezirksregierung Köln während der
Dienstzeiten eingesehen werden.

§ 5 Ordnungswidrigkeiten

Wer entgegen § 78 WHG und § 113 LWG Maßnahmen
oder Handlungen ohne die erforderliche Zulassung vor-
nimmt oder einer mit einer solchen Zulassung verbunde-
nen vollziehbaren Auflage zuwiderhandelt, handelt
ordnungswidrig und kann mit einer Geldbuße belangt
werden (§ 103 Abs. 1 Nr. 16 i. V. m. § 103 Abs. 2 WHG
und § 161 LWG Abs. 1 Nr. 19–21 LWG).

§ 6 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Ver-
kündung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Köln in
Kraft. Sie tritt nach vierzig Jahren außer Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung erlischt die
vorläufige Sicherung vom 20. September 2012 (Amtsblatt
für den Regierungsbezirk Köln Nr. 39 vom 1. Oktober
2012, S. 485/486, lfde. Nr. 560, Az.: 54.2.12.1- Holzbach-
Dresbach).

Köln, den 18. Juni 2013

Bezirksregierung Köln
Obere Wasserbehörde
Az.: 54.2.12.1 – Holzbach-Dresbach

gez. Gisela W a l s k e n
Regierungspräsidentin

ABl. Reg. K 2013, S. 279

450. Vorläufige Sicherung des
Überschwemmungsgebietes des Lendersdorfer

Mühlenteiches gemäß
§ 76 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Die Bezirksregierung Köln hat gemäß § 76 WHG das
gesetzliche Überschwemmungsgebiet beiderseits des
Lendersdorfer Mühlenteiches – von der Mündung in die
Rur bis zum Gewässerkilometer (km) 15+061- im Be-
reich der Stadt Düren und der Gemeinden Kreuzau und
Niederzier für ein 100-jährliches Hochwasserereignis
ermittelt. Das daraus resultierende Überschwemmungs-
gebiet wird gemäß § 76 Abs. 3 Wasserhaushaltsgesetz
(WHG) i. V. m. § 112 Abs. 4 Landeswassergesetz NRW
(LWG) vorläufig gesichert.
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Das Kartenmaterial (Pläne) für das Überschwem-
mungsgebiet des Lendersdorfer Mühlenteiches liegt bei
der Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße 2–10, 50667
Köln, Zimmer K 509 in der Zeit von

Montag, dem 15. Juli 2013 bis
Montag, dem 29. Juli 2013 (einschließlich),

montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr zur Ein-
sichtnahme für jedermann aus. Es wird gebeten, sich vor
der Einsichtnahme telefonisch bei Frau Vesper, Telefon
0221–1 47 34 63 anzumelden.

Die vorläufige Sicherung des Überschwemmungsge-
bietes des Lendersdorfer Mühlenteiches im Sinne des § 76
Abs. 3 WHG tritt einen Tag nach Ablauf der Offenlage-
frist, d. h. am 30. Juli 2013 in Kraft und endet mit dem In-
krafttreten einer neuen Überschwemmungsgebietsver-
ordnung. Für das in den Karten dargestellte Gebiet gelten
die Verbots- und Genehmigungstatbestände sowie 
die sonstigen Regelungen gemäß § 78 WHG und § 113
Abs. 2 Sätze 1, 2 und 3, Abs. 3, 5 und 6 LWG, wie für ein
bereits festgesetztes Überschwemmungsgebiet, entspre-
chend.

Die Auslegung der Karten zur vorläufigen Sicherung
des Überschwemmungsgebietes für den Lendersdorfer
Mühlenteich wird hiermit bekannt gegeben.

Köln, den 26. Juni 2013

Bezirksregierung Köln
Obere Wasserbehörde
Az.: 54.2.12.1-Lendersdorfer Mühlenteich

Im Auftrag
gez. V e s p e r

ABl. Reg. K 2013, S. 279

451. Vorläufige Sicherung des
Überschwemmungsgebietes des Schlichbaches 1

gemäß § 76 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Die Bezirksregierung Köln hat gemäß § 76 WHG das
gesetzliche Überschwemmungsgebiet beiderseits des
Schlichbaches 1 – von der Mündung in den Derichsweiler
Bach bis zum Gewässerkilometer (km) 5+000 – im Be-
reich der Stadt Düren und der Gemeinde Langerwehe für
ein 100-jährliches Hochwasserereignis ermittelt. Das dar-
aus resultierende Überschwemmungsgebiet wird gemäß 
§ 76 Abs. 3 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i. V. m. § 112
Abs. 4 Landeswassergesetz NRW (LWG) vorläufig gesi-
chert.

Das Kartenmaterial (Pläne) für das Überschwem-
mungsgebiet des Schlichbaches 1 liegt bei der Bezirksre-
gierung Köln, Zeughausstraße 2–10, 50667 Köln, Zimmer
K 509 in der Zeit von

Montag, dem 15. Juli 2013 bis
Montag, dem 29. Juli 2013 (einschließlich),

montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr zur Ein-
sichtnahme für jedermann aus. Es wird gebeten, sich vor

der Einsichtnahme telefonisch bei Frau Vesper, Telefon 
02 21–1 47 34 63 anzumelden.

Die vorläufige Sicherung des Überschwemmungsge-
bietes des Schlichbaches 1 im Sinne des § 76 Abs. 3 WHG
tritt einen Tag nach Ablauf der Offenlagefrist, d. h. am 
30. Juli 2013 in Kraft und endet mit dem Inkrafttreten
einer neuen Überschwemmungsgebietsverordnung. Für
das in den Karten dargestellte Gebiet gelten die Verbots-
und Genehmigungstatbestände sowie die sonstigen Rege-
lungen gemäß § 78 WHG und § 113 Abs. 2 Sätze 1, 2 und
3, Abs. 3, 5 und 6 LWG, wie für ein bereits festgesetztes
Überschwemmungsgebiet, entsprechend.

Die Auslegung der Karten zur vorläufigen Sicherung
des Überschwemmungsgebietes für den Schlichbach 1
wird hiermit bekannt gegeben.

Köln, den 26. Juni 2013

Bezirksregierung Köln
Obere Wasserbehörde
Az.: 54.2.12.1-Schlichbach 1

Im Auftrag
gez. V e s p e r

ABl. Reg. K 2013, S. 280

452. Vorläufige Sicherung des
Überschwemmungsgebietes des Schlichbaches II

gemäß § 76 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Die Bezirksregierung Köln hat gemäß § 76 WHG das
gesetzliche Überschwemmungsgebiet beiderseits des
Schlichbaches II – von der Mündung in den Derichs-
weiler Bach bis zum Gewässerkilometer (km) 1+976- im
Bereich der Stadt Düren für ein 100-jährliches Hoch-
wasserereignis ermittelt. Das daraus resultierende
Überschwemmungsgebiet wird gemäß § 76 Abs. 3
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i. V. m. § 112 Abs. 4
Landeswassergesetz NRW (LWG) vorläufig gesichert.

Das Kartenmaterial (Pläne) für das Überschwem-
mungsgebiet des Schlichbaches II liegt bei der Bezirksre-
gierung Köln, Zeughausstraße 2–10, 50667 Köln, Zimmer
K 509 in der Zeit von

Montag, dem 15. Juli 2013 bis
Montag, dem 29. Juli 2013 (einschließlich),

montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr zur Ein-
sichtnahme für jedermann aus. Es wird gebeten, sich vor
der Einsichtnahme telefonisch bei Frau Vesper, Telefon 
02 21–1 47 34 63 anzumelden.

Die vorläufige Sicherung des Überschwemmungsge-
bietes des Schlichbaches II im Sinne des § 76 Abs. 3 WHG
tritt einen Tag nach Ablauf der Offenlagefrist, d. h. am 
30. Juli 2013 in Kraft und endet mit dem Inkrafttreten
einer neuen Überschwemmungsgebietsverordnung. Für
das in den Karten dargestellte Gebiet gelten die Verbots-
und Genehmigungstatbestände sowie die sonstigen Rege-
lungen gemäß § 78 WHG und § 113 Abs. 2 Sätze 1, 2 und
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